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zwischen der 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und 
1. Kunde 
      
Kundennummer 

☐Herr ☐Frau ☐Eheleute ☐Firma 

      

Titel 

      
Name 

      
Vorname 

      
Straße, Hausnummer  (Entnahmestelle) 

      
PLZ, Ort    (Entnahmestelle) 

      
Telefon 

      
E-Mail 

      
Geburtsdatum    (freiwillige Angabe) 

2. Rechnungsanschrift (falls abweichend) 

      
Straße, Hausnummer 

      
PLZ, Ort 

3. Gegenstand des Vertrages 
☐ Neubau 
☐ Einzug zum 
☐ Lieferantenwechsel zum 

☐ Tarifwechsel zum  

      
 

Angaben zur bisherigen Belieferung 
       
Lieferant 
      

Kundennummer 
      
Verteilnetzbetreiber (falls abweichend von STW HAB) 

Art des Bezuges 
☐ Haushaltsbedarf 

☐ Landwirtschaft 

☐ Gewerbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vertragsdaten 

Zahlungsweise 
 

☐ Überweisung 

☐ SEPA-Einzugsverfahren  (siehe Anlage) 

Zählerdaten 
        

Zählernummer Jahresverbrauch 

       

Stand/Stände               Datum 

Tarif (siehe Tarifblatt) 
☐ Grundversorgungstarif Haushalt 

☐ Grundversorgungstarif Gewerbe 

Abrechnungsturnus (siehe Tarifblatt) 
☐ jährlich (Standard) ☐ halbjährlich* 
☐ vierteljährlich* ☐ monatlich* 
*Wird vom Kunden eine unterjährige Abrechnung gewählt, wird dies vom Versorger gemäß 

den Preisen dazu im Tarifblatt gesondert berechnet werden. 

1. Grundversorgungsvertrag und Vertragsbe-
standteile 

Der Versorger wird die in den Vertragsdaten bezeichnete Ent-
nahmestelle während der Laufzeit dieses Vertrages gemäß den 
Bestimmungen dieses Vertrages nach den vom Versorger be-
kanntgegebenen Preisen, der GasGVV und den Ergänzenden Be-
dingungen des Versorgers mit Gas in der Grundversorgung be-
liefern. Eine Unterzeichnung dieses Vertrages durch den Versor-
ger ist hierzu nicht erforderlich.  

Das Preisblatt (Anlage 1), die GasGVV (Anlage 2) sowie die Er-
gänzenden Bedingungen des Versorgers (Anlage 3) sind diesem 
Vertrag beigefügt und dessen Bestandteile. Mit der Unterzeich-
nung dieses Vertrages erklärt der Kunde, die vorgenannten An-
lagen als wirksame Vertragsbestandteile anzuerkennen. 

2. Preise und Abrechnungsturnus 

Für die Grundversorgung und die Pauschalen nach der GasGVV 
gelten die im Preisblatt des Versorgers angegebenen Preise. In 
der Regel wird einmal im Jahr abgerechnet, sofern der Kunde 
keine monatliche, viertel- oder halbjährliche Abrechnung 
wünscht.   

3.Lieferbeginn 

Ist der Vertrag nicht bereits auf andere Weise zustande gekom-
men, ergibt sich der Lieferbeginn aus den Vertragsdaten. Ist dem 
Versorger der in den Vertragsdaten genannte Lieferbeginn nicht 
möglich, so gilt als Lieferbeginn der nächstmögliche Termin. In 
diesem Fall wird der Versorger den Kunden unverzüglich nach 
Kenntnis von diesem Umstand und den Beginn der Grundversor-
gung informieren. 

4. Versorgungsstörungen 

Ansprüche wegen Versorgungsstörungen können vom Kunden 
nur gegen den örtlichen Netzbetreiber geltend gemacht werden. 

Grundversorgungsvertrag Gas 

Stadtwerke Hammelburg GmbH 
Rote-Kreuz-Str. 44 
97762 Hammelburg 
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5. Widerrufsbelehrung   

Nur für Verbraucher gemäß § 13 BGB, also für natürliche Perso-
nen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließen, der 
weder überwiegend deren gewerblichen noch selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, gilt die folgende 
Widerrufsbelehrung: 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufs-
recht auszuüben, müssen Sie uns,  

Stadtwerke Hammelburg GmbH 

Rote-Kreuz-Str. 44, 97762 Hammelburg, 

Tel. 09732/902-215, Fax: 09732/902-201, kundencen-
ter@stadtwerke-hammelburg.de, 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beige-
fügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
wenn Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lie-
ferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich dar-
aus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zu-
rückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver-
wenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüngli-
chen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung oder Lieferung von 
Gas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufs-
rechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits er-
brachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der 
im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

Gesetzliche Informationspflicht: 
Zur Wirksamkeit von Energieeffizienzmaßnahmen sowie 
über die für sie verfügbaren Angebote durch Energie-
dienstleister, Energieaudits, die unabhängig von Energie-
unternehmen sind, und Anbieter von Energieeffizienzmaß-
nahmen wird verwiesen auf die Bundesstelle für Energie-
effizienz (www.bafa.de) sowie deren Berichte nach § 6 
Abs. 1 EDL-G. Angaben über angebotene Energieeffizienz-
maßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie gegebe-
nenfalls technische Spezifikationen von energiebetriebe-
nen Geräten sind zu erhalten bei der Deutschen Energie-
agentur (www.dena.de) und bei der Verbraucherzentrale 
Bundesverband e.V. (www.vzbv.de). 

 
Anlagen 

- Gas GVV 

- Ergänzende Bedingungen zur GasGVV 

- Widerrufsformular 

- Tarifblatt 
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Verordnung über Allgemeine Bedin-
gungen für die Grundversorgung von 
Haushaltskunden und die Ersatzver-
sorgung mit Gas aus dem Niederdruck-
netz (Gasgrundversorgungsverord-
nung –GasGVV) vom 26.10.2006 
(BGBl. I Nr. 50 S. 2396)  
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Teil 1 Allgemeine Bestimmungen  

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen  

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, 
zu denen Gasversorgungsunternehmen Haushaltskunden in 
Niederdruck im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 
Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Prei-
sen mit Gas zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser 
Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertra-
ges zwischen Grundversorgern und Haushaltskunden. 
Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen für die 
Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes. Sie gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abge-
schlossenen Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor 
dem 08. November 2006 beendet worden sind.  

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushalts-
kunde und im Rahmen der Ersatzversorgung der Letztver-
braucher.  

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gas-
versorgungsunternehmen, das nach § 36 Abs. 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundver-
sorgung mit Gas durchführt.  

§ 2 Vertragsschluss  

(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abge-
schlossen werden. Ist er auf andere Weise zu-stande ge-
kommen, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss 
dem Kunden unverzüglich in Textform zu bestätigen.  

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zu-
stande, dass Gas aus dem Gasversorgungsnetz der allge-
meinen Versorgung entnommen wird, über das der Grund-
versorger die Grundversorgung durchführt, so ist der 
Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von 
Gas unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungs-
pflicht gilt auch, wenn die Belieferung des Kunden durch ein 
Gasversorgungsunter-nehmen endet und der Kunde kein 
anschließendes Lieferverhältnis mit einem anderen Gasver-
sorgungs-unternehmen begründet hat.  

(3) Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die 
Allgemeinen Bedingungen einschließlich der ergänzenden 
Bedingungen des Grundversorgers hinzuweisen. Des Wei-
teren ist der Kunde ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 
Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des § 6 
Abs. 3 Satz 1 gegen den Netzbetreiber geltend gemacht 
werden können. Der Grundversorgungsvertrag oder die Be-
stätigung des Grundversorgers in Textform sollen eine zu-
sammenhängende Aufstellung aller für einen Vertrags-
schluss notwendigen Angaben enthalten, insbesondere  

1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Register-
nummer, Familienname, Vorname, Geburtstag, Ad-
resse, Kundennummer),  

2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des 
Aufstellungsorts des Zählers,  

3. Gasart, Brennwert und Druck,  
4. unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur 

Kilowattstunde Strom, soweit der Gas-verbrauch nach 
Kilowattstunden abgerechnet wird,  

5. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, 
Registernummer und Adresse) und  

6. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die 
Grundversorgung durchgeführt wird (Firma, Register-
gericht, Registernummer und Adresse).  

 
Soweit die Angaben nach Satz 3 Nr. 1 nicht vorliegen, ist 
der Kunde verpflichtet, diese dem Grundversorger auf An-
forderung mitzuteilen.  

(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden 
rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den Fällen des Ab-
satzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des Vertragsschlusses 
sowie auf Verlangen den übrigen Kunden die allgemeinen 
Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt ent-
sprechend für die ergänzenden Bedingungen; diese hat der 
Grundversorger öffentlich bekannt zu geben und auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen. 3  

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf 
nicht davon abhängig gemacht werden, dass Zahlungsrück-
stände eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen wer-
den.  

§ 3 Ersatzversorgung  

(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirt-
schaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 
sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 
Abs. 2 Satz 1 des Energiewirtschafts-gesetzes § 20 Abs. 3 
entsprechend; § 9 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, dass der 
Grundversorger den Energieverbrauch aufgrund einer rech-
nerischen Abgrenzung schätzen und den anteiligen Ver-
brauch in Rechnung stellen darf.  
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(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach 
Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und des Endes 
der Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er 
ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der 
Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Gasbezugs der Ab-
schluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforder-
lich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen.  

Teil 2 Versorgung  

§ 4 Bedarfsdeckung  

Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertra-
ges verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen 
Gasbedarf aus den Gaslieferungen des Grundversorgers zu 
decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Ei-
genanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen.  

§ 5 Art der Versorgung  

(1) Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend 
sein soll, ergibt sich aus der Gasart des jeweiligen Gasver-
sorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die 
Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt, angeschlossen 
ist. Der Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder 
Bezugsverhältnissen ergebenden Schwankungsbreite sowie 
der für die Belieferung des Kunden maßgebende Ruhedruck 
des Gases ergeben sich aus den ergänzenden Bestimmun-
gen des Netzbetreibers zu den allgemeinen Netzanschluss-
bedingungen der Anlage, über die der Kunde Gas ent-
nimmt.  

(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzen-
den Bedingungen werden jeweils zum Monats-beginn und 
erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindes-
tens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfol-
gen muss. Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den be-
absichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Be-
kanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu ver-
senden und die Änderungen auf seiner Internetseite zu ver-
öffentlichen.  

(3) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzen-
den Bedingungen werden gegenüber demjenigen Kunden 
nicht wirksam, der bei einer fristgemäßen Kündigung des 
Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines 
Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertrags-
schluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
nachweist.  

§ 6 Umfang der Grundversorgung  

(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden ver-
pflichtet, die für die Durchführung der Grundversorgung er-
forderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er 
hat die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem 
Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung 
der Kunde nach der Niederdruckanschlussverordnung be-
rechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen und Be-
dingungen Gas zur Verfügung zu stellen. Das Gas wird im 
Rahmen der Grundversorgung für die Zwecke des Letzt-
verbrauchs geliefert.  

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des 
Kunden im Rahmen des § 36 des Energiewirtschaftsgeset-
zes zu befriedigen und für die Dauer des Grundversor-
gungsvertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach 
Maßgabe des Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfügung zu 
stellen. Dies gilt nicht,  

1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedin-
gungen zeitliche Beschränkungen vorsehen,  

2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss 
und die Anschlussnutzung nach § 17 der Niederdruck-
anschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der 
Niederdruckanschlussverordnung unterbrochen hat o-
der  

3. soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug 
oder der vertragsgemäßen Lieferung von Gas durch 
höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseiti-
gung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 

1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.  

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten 
in der Gasversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer 
Störung des Netzbetriebs handelt, der Grundversorger von 
der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Un-
terbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen des Grund-
versorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist ver-
pflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich über 
die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber 
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu ge-
ben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können.  

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten  

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie 
die Verwendung zusätzlicher Gasgeräte sind dem Grund-
versorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Be-
messungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den In-
halt der Mitteilung kann der Grundversorger in ergänzen-
den Bedingungen regeln.  

Teil 3 Aufgaben und Rechte des Grundversorgers  

§ 8 Messeinrichtungen  

(1) Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die 
Messeinrichtungen nach § 21b des Energiewirtschaftsge-
setzes festgestellt.  

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Mess-einrichtungen 
durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüf-
stelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu veran-
lassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei 
dem Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der An-
tragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung 
nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur Last, falls die 
Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen über-
schreitet, sonst dem Kunden.  

§ 9 Zutrittsrecht  

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit 
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetrei-
bers, des Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers 
den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen 
zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemes-
sungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen 
nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch 
Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an 
oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine 
Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein 
Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu 
tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.  

§ 10 Vertragsstrafe  

(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflus-
sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach 
Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundver-
sorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese 
ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber 
für sechs Monate, auf der Grundlage einer täglichen Nut-
zung der unbefugt verwendeten Geräte von bis zu zehn 
Stunden nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen 
Preis zu berechnen.  

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn 
der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung 
verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu 
machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Be-
trags, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung 
nach dem für ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu 
zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum 
von sechs Monaten verlangt werden.  

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Be-
ginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die 
Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absätze 
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1 und 2 über einen geschätzten Zeit-raum, der längstens 
sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 5  

Teil 4 Abrechnung der Energielieferung  

§ 11 Ablesung  

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Ab-
rechnung die Ablesedaten zu verwenden, die er vom Netz-
betreiber erhalten hat.  

(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst 
ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen 
werden, wenn dies  

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,  

2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder  

3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers 
an einer Überprüfung der Ablesung  

erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall 
widersprechen, wenn diese ihm nicht zumut-bar ist. Der 
Grundversorger darf bei einem berechtigten Widerspruch 
nach Satz 2 für eine eigene Ablesung kein gesondertes Ent-
gelt verlangen.  

(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das 
Grundstück und die Räume des Kunden nicht zum Zwecke 
der Ablesung betreten kann, darf der Grundversorger den 
Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei 
einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer 
Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsäch-
lichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde 
eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vor-
nimmt.  

§ 12 Abrechnung  

(1) Der Gasverbrauch wird nach Wahl des Grundversorgers 
monatlich oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf 
Monate nicht wesentlich überschreiten dürfen, abgerech-
net.  

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die 
verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen 
Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jah-
reszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grund-
lage der für Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungs-
werte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt 
bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger 
Abgabensätze.  

(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entspre-
chend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige Berech-
nung des Verbrauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann 
einen geringeren als den von dem Grundversorger ange-
setzten Verbrauch nachweisen.  

§ 13 Abschlagszahlungen  

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, 
so kann der Grundversorger für das nach der letzten Ab-
rechnung verbrauchte Gas eine Abschlagszahlung verlan-
gen. Diese ist anteilig für den Zeit-raum der Abschlagszah-
lung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechne-
ten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung 
nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach 
dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich 
geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen.  

(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach 
der Preisänderung anfallenden Abschlags-zahlungen mit 
dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend an-
gepasst werden.  

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Ab-
schlagszahlungen verlangt wurden, so ist der über-stei-
gende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber 
mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach 
Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu viel ge-
zahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten.  

§ 14 Vorauszahlungen  

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasver-
brauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu ver-
langen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund 
zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei 
Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber aus-
drücklich und in verständlicher Form zu unterrichten. Hier-
bei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe 
der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren 
Wegfall anzugeben.  

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch 
des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich 
geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Er-
streckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Mo-
nate und erhebt der Grundversorger Abschlagszahlungen, 
so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbe-
trägen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten 
Rechnungserteilung zu verrechnen.  

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der 
Grundversorger beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkar-
tenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme 
einrichten.  

§ 15 Sicherheitsleistung  

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit 
oder nicht in der Lage, kann der Grundversorger in ange-
messener Höhe Sicherheit verlangen.  

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz 
nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches verzinst.  

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter 
Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungs-
verpflichtungen aus dem Grundversorgungsverhältnis 
nach, so kann der Grundversorger die Sicherheit verwer-
ten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. 
Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Las-
ten des Kunden.  

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn 
keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.  

§ 16 Rechnungen und Abschläge  

(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen ein-
fach verständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen 
Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein ver-
ständlicher Form auszuweisen.  

(2) Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch ist der 
Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeit-raumes anzu-
geben. Auf im Abrechnungszeitraum eingetretene Änderun-
gen der Allgemeinen Preise und Bedingungen ist hinzuwei-
sen.  

(3) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingun-
gen mindestens zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben.  

§ 17 Zahlung, Verzug  

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grund-
versorger angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei 
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Ein-
wände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen be-
rechtigen gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungs-
aufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,  

1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen 
Fehlers besteht, oder,  

2. sofern  

a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne 
ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der 
vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrech-
nungszeitraum ist und  

b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung 
verlangt  
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und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungs-
gemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist.  

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 un-
berührt.  

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversor-
ger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag 
durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch ent-
standenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pau-
schal berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
über-steigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen. 7  

(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kun-
den nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen aufgerechnet werden.  

§ 18 Berechnungsfehler  

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Über-
schreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder wer-den Fehler 
in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist 
die Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder 
der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe 
des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Grundversorger 
den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ab-
lesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorherge-
henden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden 
Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Ver-
brauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse 
sind angemessen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfeh-
lern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer 
Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermit-
telte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der 
Nachberechnung zu Grunde zu legen.  

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung 
des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es 
sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen grö-
ßeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der 
Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt.  

Teil 5 Beendigung des Grundversorgungsverhältnis-
ses  

§ 19 Unterbrechung der Versorgung  

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversor-
gung ohne vorherige Androhung durch den Netz-betreiber 
unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung 
in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt 
und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch 
von Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-
gung der Messeinrichtungen zu verhindern.  

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der 
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, 
ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung 
vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und 
den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Nie-
derdruckanschluss-verordnung mit der Unterbrechung der 
Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die 
Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere 
der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtun-
gen nachkommt. Der Grundversorger kann mit der Mah-
nung zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung an-
drohen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung steht.  

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist 
dem Kunden drei Werktage im Voraus anzukündigen.  

(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unver-
züglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für 
ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten 
der Unterbrechung und Wieder-herstellung der Belieferung 
ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare 

Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis gerin-
gerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.  

§ 20 Kündigung  

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von 
einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt 
werden. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den 
Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines Kalen-
dermonats zu kündigen. Eine Kündigung durch den Grund-
versorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grundver-
sorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsge-
setzes nicht besteht.  

(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversor-
ger soll eine Kündigung des Kunden innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen nach Eingang in Textform bestätigen.  

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für 
den Fall einer Kündigung des Vertrages, insbesondere we-
gen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen. 8  

§ 21 Fristlose Kündigung  

Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 be-
rechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn 
die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Grundversor-
gung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhand-
lungen nach § 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlo-
sen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher 
angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.  

Teil 6 Schlussbestimmungen  

§ 22 Gerichtsstand  

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus 
dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort der Gasabnahme 
durch den Kunden.  

§ 23 Übergangsregelung  

Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öf-
fentliche Bekanntgabe und Veröffentlichung auf seiner In-
ternetseite über die Vertragsanpassung nach § 115 Abs. 2 
Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die 
Anpassung erfolgt, soweit die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 
3 des Energiewirtschaftsgesetzes noch nicht abgelaufen ist, 
durch die öffentliche Bekanntgabe nach Satz 1 mit Wirkung 
vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag. 
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Stadtwerke Hammelburg GmbH 
Kundencenter 
Bahnhofstr. 32 
97762 Hammelburg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absender: 

Kundennummer       

Vorname             

Name       

Straße       

PLZ/Ort       

I. Versorgung 
1. Preisänderungen (zu § 5 GasGVV) 
1.1 Preisänderung durch den Versorger erfolgen ausschließlich auf der Grundlage und unter Beachtung von §§ 5, 5 a GasGVV.  
1.2 Der Kunde stimmt der Billigkeit einer Preisanpassung gemäß § 315 BGB nach §§ 5, 5a GasGVV zu, wenn er 

a) nicht innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe der Preisanpassung an ihn dieser gegenüber dem Versorger widerspricht, wobei vom 
Kunden keine bestimmte Form für den Widerspruch eingehalten werden muss,  
b) nach Ablauf der Widerspruchsfrist gemäß lt. a) weiterhin vom Versorger Gas bezieht, und 
c) vom Versorger bei der Bekanntgabe der Preisanpassung ausdrücklich darüber informiert worden ist über sein Widerspruchsrecht, die -frist 
und die Formfreit des Widerspruchs gemäß lt. a) sowie dass der Weiterbezug nach lt. b) die faktische Zustimmung des Kunden zur Billigkeit der 
Preisanpassung beinhaltet. 

2. Erweiterung und Änderung von Anlagen sowie von Verbrauchsgeräten und Mitteilungspflichten des Kunden (zu § 7 GasGVV) 
2.1 Die preislichen Bemessungsgrößen ergeben sich aus den jeweils aktuell geltenden allgemeinen Gastarifen bzw. allgemeinen Gaspreisen des 

Versogers für die Versorgung aus dem Niederdrucknetz. 
2.2 Ändert oder erweitert der Kunde bestehende Anlagen für Gas oder schließt er zusätzliche Verbrauchsgeräte an und ändert sich dadurch der 

Gasverbrauch des Kunden erheblich, so hat er dies dem Versorger rechtzeitig vor Inbetriebnahme textlich mitzuteilen. 

II.  Abrechnung der Energielieferung 

1. Widerspruch des Kunden gegen eine Selbstablesung (zu § 11 GasGVV) 
 Liegt kein berechtigter Widerspruch des Kunden gegen eine Selbstablesung vor, kann der Versorger für eine von ihm selbst vorgenommene oder 

an einen Dritten beauftragte Messung vom Kunden Erstattung der tatsächlich beim Versorger angefallenen Kosten für die Ersatzablesung ver-
langen oder dem Kunden hierfür eine Kostenpauschale nach dem Preisblatt des Versorgers berechnen, die sich an vergleichbaren Fällen auszu-
richten hat und angemessen sein muss. 

2. Abrechnung (zu § 12 GasGVV) 
Macht der Kunde von seinem Recht nach § 40 Abs. 3 Satz 2 EnWG Gebrauch und verlangt er eine monatliche, viertel- oder halbjährliche 
Abrechnung seines Verbrauchs, ist er verpflichtet, hierfür an den Versorger ein diesbezügliches Entgelt nach dem jeweils geltenden Preisblatt 
des Versorgers zu bezahlen. 

3. Abschlagszahlungen (zu § 13 GasGVV) 
 Macht der Versorger von seinem Recht Gebrauch, vom Kunden Abschlagszahlungen zu verlangen, so hat der Kunde die Abschlagszahlungen in 

der vom Versorger festgelegten Höhe sowie Anzahl und zu den vom Versorger hierzu bestimmten Terminen zu leisten. 
4. Vorauszahlungen (zu § 14 GasGVV) 
4.1 Die Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, ist insbesondere gegeben bei  
 - zweimaliger unpünktlicher oder unvollständiger Zahlung, 
 - zweimal erfolgter und berechtigter Mahnung durch den Versorger im laufenden Vertragsverhältnis oder 
 - bei Zahlungsrückständen aus einem vorhergehenden Lieferverhältnis zum Versorger. 
4.2 Ist ein Fall nach Ziffer 4.1 gegeben und verlangt der Versorger berechtigterweise Vorauszahlungen, so entfällt die Verpflichtung des Kunden zur 

Leistung von Vorauszahlungen erst, wenn der Kunde sämtliche Rückstände einschließlich gesetzlicher Zinsen vollständig gezahlt hat und seine 
laufenden Zahlungsverpflichtungen für einen Zeitraum von sechs aufeinanderfolgenden Monaten in voller Höhe und pünktlich erfüllt. 

4.3 Ist der Versorger berechtigt, Vorauszahlungen zu verlangen, ist der Kunde verpflichtet, die Vorauszahlungen monatlich vor oder zu Beginn des 
Abschlagszeitraums im Voraus an den Versorger zu bezahlen. 

4.4 Im Fall von § 14 Abs. 3 GasGVV (Vorkassensystem) ist der Versorger berechtigt, die hierfür beim Versorger anfallenden Kosten dem Kunden 
gesondert nach tatsächlichem Anfall oder nach einer Pauschale zu berechnen. 

5. Zahlungsweisen (zu § 17 GasGVV) 
5.1 Rechnungen und sonstige fällige Zahlungsverpflichtungen hat der Kunde an den Versorger kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die rechtzei-

tige Zahlungserfüllung ist der Zahlungseingang beim Versorger. 
5.2 Der Kunde ist bei einem eigenen Verschulden verpflichtet, Bankkosten für ungedeckte Schecks (Rückscheck) und Rücklastschriften, die dem 

Versorger entstehen, diesem zu erstatten. Darüber hinaus ist der Versorger berechtigt, dem Kunden seinen diesbezüglichen Aufwand pauschal 
zu berechnen. 

III. Beendigung der Grundversorgung 
1. Beendigung der Grundversorgung (zu § 19 GasGVV) 
 Ist der Kunde trotz ordnungsgemäßer Termins- und Ersatzterminsankündigung für die Unterbrechung nicht angetroffen worden und konnten 

deshalb die zur Unterbrechung erforderlichen Maßnahmen nicht durchgeführt werden, oder scheitert die Unterbrechung aus einem anderen 
Grund, den der Kunde zu verantworten hat, kann der Versorger die ihm hierdurch zusätzlich entstandenen Kosten unter Beachtung der Grunds-
ätze von § 19 Abs. 4 Satz 2 bis 4 GasGVV und § 315 BGB pauschal berechnen.  

2.  Kündigung (zu § 20 GasGVV) 
2.1 Der Kunde hat bei der Kündigung, die in Textform zu erfolgen hat, mindestens folgende Angaben zu machen: Kunden- und Verbrauchsstellen-

nummer sowie Zählernummer. Bei einem Umzug hat der Kunde zusätzlich noch folgende Angaben gegenüber dem Versorger zu machen: Datum 
des Auszuges, Zählerstand am Tag des Auszuges, Name und Adresse des Eigentümers/Vermieters der bisherigen Wohnung sowie eine neue 
Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung. 

2.2 Unterlässt der Kunde bei der Kündigung schuldhaft, die Angaben nach Ziffer 2.1 zu machen, oder sind diese falsch oder unvollständig, hat der 
Kunde die dem Versorger hierdurch entstehenden Kosten diesem vollständig zu erstatten, insbesondere auch Kosten, die dem Versorger durch 
Dritte zur Ermittlung dieser Angaben berechnet werden. Der Versorger ist berechtigt, solche Kosten, sofern es sich nicht um Drittkosten handelt, 
dem Kunden pauschal zu berechnen, wobei § 19 Abs. 4 Satz 2 bis 4 GasGVV entsprechend gelten. 

Ergänzende Bedingungen 

der Stadtwerke Hammelburg GmbH zur GasGVV 

Bitte senden Sie diesen Teil zurück an die Stadtwerke, 

sofern Sie sich nicht für einen Sonderauftrag entschieden haben 
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IV. Sonstiges 
1. Änderung der Ergänzenden Bedingungen 
 Ziffer 1.2 gilt bei Änderungen der Ergänzenden Bedingungen entsprechend 
2.  Pauschalen 
 Ist der Versorger nach dem Vertrag, den Ergänzenden Bedingungen, dem Preisblatt oder sonstigen Vereinbarungen zwischen den Parteien 

berechtigt, dem Kunden anstatt von tatsächlich angefallen Kosten oder einem Schaden eine Pauschale zu berechnen, darf die Pauschale 
die in den geregelten Fällen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schäden oder Kosten oder die gewöhnlich eingetretene 
Wertminderung nicht übersteigen und es ist dem Kunden ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass ein Schaden oder Kosten nicht ent-
standen sind oder diese wesentlich niedriger sind als die Pauschale. 

3. Verbraucherbeschwerden und Schlichtungsstelle 
3.1 Der Versorger wird Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 des BGB (Verbraucher), insbesondere zum Vertragsabschluss 

oder zur Qualität von Leistungen des Versorgers, die die Belieferung mit Energie sowie, wenn der Versorger auch Messstellenbetreiber 
oder Messdienstleister ist, die Messung der vom Kunden verbrauchten Energie betreffen, innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang 
beim Versorger an den Kunden beantworten. Wird der Verbraucherbeschwerde nicht durch Versorger abgeholfen, wird der Versorger dem 
Kunden die Gründe hierfür schriftlich oder elektronisch darlegen und ihn auf das Schlichtungsverfahren nach § 111 b EnWG hinweisen. 

3.2 Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Versorger und einem Verbraucher über die Belieferung mit Energie sowie, wenn der 
Versorger auch Messstellenbetreiber oder Messdienstleister ist, die Messung der Energie, können vom Verbraucher die Schlichtungsstellen 
nach Ziffer 3.4 angerufen werden, wenn der Versorger der Beschwerde im Verfahren nach Ziffer 3.1 nicht abgeholfen hat und ein Ge-
richtsverfahren über den Streitfall nicht anhängig ist. Ein Antrag auf Schlichtung bei der Schlichtungsstelle kann vom Kunden dort schrift-
lich, telefonisch oder auf elektronischem Weg eingebracht werden. Sofern ein Kunde eine Schlichtung bei der Schlichtungsstelle beantragt, 
wird der Versorger an dem Schlichtungsverfahren teilnehmen. Schlichtungsverfahren sollen regelmäßig innerhalb von drei Monaten abge-
schlossen werden. 

3.3 Sofern wegen eines Anspruchs, der vom Schlichtungsverfahren betroffen ist, ein Mahnverfahren eingeleitet wurde, soll der das Mahnver-
fahren betreibende Beteiligte auf Veranlassung der Schlichtungsstelle das Ruhen des Mahnverfahrens bewirken. Auf die Verjährungshem-
mung einer Beschwerde gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB wird hiermit hingewiesen. Die Schlichtungssprüche sind für den Kunden oder den 
Versorger nicht verbindlich. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, 
bleibt vom Schlichtungsverfahren unberührt. 

3.4  Die Kontaktadressen für ein Schlichtungsverfahren lauten: 
 Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstrasse 133, 10117 Berlin, Tel: 030/27572400, Telefax:  030/275724069   Internet:   

www.schlichtungsstelle-energie.de, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika-
tion, Post und Eisenbahnen, Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 01805-101000, Tele-
fax:030/22480-323, Internet:www.bundesnetzagentur.de, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 

4. Datenschutz für natürliche Personen und allgemeine Werbeeinwilligung 
4.1 Der Kunde kann, wenn er eine natürliche Person ist, jederzeit vom Versorger eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den vom Versorger 

zur Person des Kunden gespeicherten Daten erhalten und/oder die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner oder aller personenbe-
zogener Daten verlangen, die Einwilligung nach Ziffer 6.2 verweigern, und ohne Angabe von Gründen jederzeit von seinem Widerrufsrecht 
gegenüber dem Versorger Gebrauch machen und seine nach Ziffer 6.2 erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft teilweise 
oder gänzlich widerrufen oder abändern; der Widerruf kann dem Versorger in jeder Form übermittelt werden, ohne dass dem Kunden 
dabei - je nach der vom Kunden gewählten Form - andere Kosten als die Porto- bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden 
Basistarifen entstehen. 4.2 Ohne die nachfolgende Einwilligung und deren Rücksendung an den Versorger ist die Durchführung des 
Vertrages nicht möglich. 

V. Datenschutz für natürliche Personen und allgemeine Werbungeinwilligung 
1. Der Kunde kann, wenn er eine natürliche Person ist, jederzeit vom Versorger eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den vom Versorger 

zur Person des Kunden gespeicherten Daten erhalten und/oder die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner oder aller personenbe-
zogener Daten verlangen, die Einwilligung nach Ziffer 6.2 verweigern, und ohne Angabe von Gründen jederzeit von seinem Widerrufsrecht  
gegenüber dem Versorger Gebrauch machen und seine nach Ziffer 6.2 erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft teilweise 
oder gänzlich widerrufen oder abändern; der Widerruf kann dem Versorger in jeder Form übermittelt werden, ohne dass dem Kunden 
dabei - je nach der vom Kunden gewählten Form - andere Kosten als die Porto- bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden 
Basistarifen entstehen. 

2 Ohne die Einwilligung nach Ziffer 6.3 ist die Durchführung des Vertrages nicht möglich 

3 Durch sein nachfolgendes Ankreuzen und seine Unterschrift am Ende des Vertrages willigt der 
Kunde ein in die 

☐ Verarbeitung (vgl. Art. 4 Nr. 2 DSGVO) der im Rahmen dieses Vertrages vom Versorger erlangten perso-
nenbezogenen Daten (vgl. Art. 4 Nr. 1 DSGVO) des Kunden durch den Versorger und Dritte (z.B. Netzbe-
treiber und Messstellenbetreiber), soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung dieses Vertrages erfor-
derlich ist,  

☐ Zusendung von Werbung zu Energieprodukten des Versorgers und damit zusammen-hängenden Angebote 
und Dienstleistungen des Versorgers per Telefon, E-Mail, Fax oder SMS (bei nur teilweiser Einwilligung bitte 
Unzutreffendes streichen), auch nach Beendigung dieses Vertrages. 

Der Ehepartner willigt ebenso mit seinem nachfolgenden Ankreuzen und seiner Unterschrift am 
Ende des Vertrages ein in die 

☐ Verarbeitung seiner Daten (vgl. vollständiger vorstehender Text zur Verarbeitung) 

☐ Werbung per Telefon, E-Mail, Fax oder SMS (bei nur teilweiser Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen), 
auch nach Beendigung dieses Vertrages (vgl. vollständiger vorstehender Text zur Werbung). 

Bitte Punkt V.3 entsprechend ankreuzen 

 
   

Ort, Datum  Unterschrift (Kunde/Ehegatte) 
 



Stand: Oktober 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muster-Widerrufsformular für Verbraucherkunden gemäß Anlage 2 zu Artikel 246 a § 1 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 und § 2 Absatz 2 Nummer 2EGBGB 

 

 

 

 

 

 

An 

Stadtwerke Hammelburg GmbH 

Rote-Kreuz-Str. 44 

97762 Hammelburg 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag üb er den Bezug von Gas und mache(n) dazu 

folgende Angaben: 

 

Bestellt am (*)/erhalten am (*):  _________________________________ 

Name des/der  Verbraucher(s):  _________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s): ______________________________________________________________ 

     Straße, Postleitzahl, Ort 

 

 

 

Unterschrift des/der Verbraucher(s): _________________________________ 

 

Datum: ___________________ 

 

(*) Unzutreffendes bitte streichen. 

 



Stand: Oktober 2018 
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